
77N – BAUHERRNHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Abschnitt B, Z. 11, Pkt. 1.2 EHVB auf 

Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Bauherr von Bauarbeiten bis zu 

einer Baukostensumme von EUR 375.000,--. Voraussetzung ist, dass die technische Planung, 

Leitung und Ausführung der Arbeiten einem hiezu behördlich berechtigten Ziviltechniker oder 

Gewerbetreibenden übertragen werden und der Versicherungsnehmer an ihnen in diesen 

Eigenschaften in keiner Weise beteiligt ist. Die Bekanntgabe der Zielvorstellungen im Zuge der 

Ausschreibung des Bauvorhabens sowie die notwendigen laufenden Überwachungen der Arbeiten 

durch den Versicherungsnehmer fallen nicht unter die Einschränkung.

2. Schäden an Bauwerken durch Hebungen, Senkungen oder Erschütterungen sind im Rahmen des 

Versicherungsschutzes gemäß Pkt. 1 nur dann und insoweit gedeckt, wenn durch diese Ursachen 

das statische Gefüge des Bauwerkes so beeinträchtigt ist, dass die nach den geltenden Normen 

vorgegebenen Sicherheiten unterschritten werden bzw. dass die Standsicherheit nicht mehr 

gewährleistet ist. Unter diesen Voraussetzungen bezieht sich der Versicherungsschutz 

insbesondere auch auf die Schäden an Decken, Wänden, Fußböden, Verputzen, Malereien, 

Tapezierungen, Verfliesungen, Verkachelungen, sonstige Wand- und Deckenverkleidungen, 

Fenstern und Türen.

3. Schäden durch Verstaubungen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.


